
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

wussten Sie, dass circa 80% der Tier- und 

Pflanzenarten, die an Land leben, in Wäldern 

heimisch sind? Schätzungsweise kommen 4.300 

Pflanzen- und Pilzarten sowie bis zu 6.700 

Tierarten in mitteleuropäischen Buchenwäldern 

vor. Gerade im Frühjahr helfen die Waldtiere auch 

bei der Bestäubung und der Samenausbreitung 

der Pflanzen. Ein faszinierendes Netzwerk, das 

sich gegenseitig braucht. Die Vögel zwitschern 

und an sonnigen Tagen sieht man die ersten 

Ameisen wuseln: Es kehrt wieder sichtbares 

Leben ein im Wald. Genießen Sie den 

Frühlingsaufbruch! 

Sie lesen heute:  

- Termine 

o Waldpflanztage 

o MEIN-WALD-TAG  

am 24.05.2025 

- Kurzes Update: Förderung 

- Holzverkauf 

o Veränderung der 

Holzverkaufsgebühr 

 

Herzliche Grüße,  

Ihr Forstamt 

 

02/2025 



  

27.03. Waldbesitzer- und FBG-

Versammlung Oberes Bregtal: 
 aktuelle forstpolitische Fragen  

 Lage am Holzmarkt 

 Externer Referent/ 

Steuerberater zum Thema: 

Steuerecht im Privatwald 

 

Furtwangen, Festhalle 

 

31.03.- 

06.04. 

19:30 Uhr 

Waldpflanztage 

Online per Webex. Hier geht es 

zur Anmeldung.  

 

Kolloquium der Forstlichen Versuchs- 

und Forschungsanstalt Baden-

Württemberg (FVA) zum Thema 

„Biodiversität im Wald“ 

MEIN-WALD-TAG 

Fachtag für Waldeigentum und 

Forstbetriebe 

03.04. 

24.05. Fuchsfalle 

zwischen Furtwangen-Rohrbach und 

St. Georgen-Brigach  

10.00-  

16:00 Uhr 

kreisweit 

https://www.fva-bw.de/themen/wissenstransfer/fva-kolloquien


 

WALDPFLANZTAGE 31.03.- 06.04.2025 

 
 

Jedes Jahr macht sich das Forstamt mit den Waldeigentümern stark 

für den Erhalt der Wälder und den klimabedingten Waldumbau. Das 

Pflanzen junger Bäume ist eine der Aktivitäten im Wald, die jetzt im 

Frühjahr wieder stattfindet. Häufig im Verborgenen durch die 

fleißigen Forstwirte, Privatwaldbesitzerinnen und Forstunternehmer. 

Wir wollen diese Tätigkeit der breiten Bevölkerung des Schwarzwald-

Baar-Kreises zeigen. In der Woche vom 31.03.- 06.04. pflanzen die 

Revierleiterinnen und Revierleiter mit vielen Freiwilligen in den 

kommunalen Wäldern.   

Bereits jetzt im Voraus und auch während der Aktionen werden 

vielfältige Beiträge auf den Social-Media-Kanälen erscheinen. Schaut 

also gerne bereits vorbei. Und: Wenn es gefällt, ist Teilen natürlich 

erlaubt! 

Hier geht’s zu Instagram Schwarzwald-Baar-Kreis 

Hier geht’s zu Facebook Schwarzwald-Baar-Kreis 

MEIN-WALD-TAG am 24.05.2025 

 
 

Save the date! 

Wir, das Kreisforstamt, laden Sie liebe Privatwaldbesitzerinnen und 

Privatwaldbesitzer herzlich zu unserer Veranstaltung „Mein-Wald-Tag, Fachtag für 

Waldeigentum und Forstbetriebe“ am 24.05.2025 auf der Fuchsfalle zwischen 

Furtwangen-Rohrbach und St. Georgen ein.  

Was gibt’s zu erleben? 

 Nachhaltige Waldbewirtschaftung: Erfolgreiche Modelle und 
innovative Ansätze 

 Fördermöglichkeiten und rechtliche Aspekte: Was Waldeigentümer 
wissen sollten 

 Maschinen und Technik: Vom Highlander über Seilkran bis zur Drohne 
 Praxisnähe: Tipps und Techniken aus der Praxis für Waldbesitzer und 

Forstbetriebe, bspw. Waldbrandmanagement 
 Netzwerken und Austausch: Treffen Sie Fachleute und Gleichgesinnte 
 Familienzeit: Kinderprogramm bei der Waldbox 

Neugierig aufs Programm geworden? Dann schaut auf unserer Homepage 

vorbei. Hier halten wir alle Infos zum Waldtag aktuell. Selbstverständlich 

informieren wir auch immer wieder über den Newsletter! 

 

 

https://www.lrasbk.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2961.1643.1
https://www.lrasbk.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2961.1643.1
https://www.lrasbk.de/index.php?La=1&object=tx,2961.22088.1&kuo=2&sub=0


Höhere Fördersätze im Bereich Wiederbewaldung 

Wie bereits im letzten Newsletter angedeutet: Es gab eine Erhöhung der Fördersätze für 
die Pflanzung und Wuchshüllen. Diese Fördersätze wurden auf Basis aktueller 
Marktpreise hergeleitet und rückwirkend zum 01.01.2025 erhöht. 
 
Gemäß VwV NWW Teil F ergeben sich folgende pauschale Fördersätze je Pflanze: 

 für Betriebe unter 20 ha:  2,20 € je Stk (bisher 1,60 €) 

 für Betriebe ab 20 ha:  2,00 € je Stk (bisher 1,40 €) 
 
Fördersatz je plastikfreier Wuchshülle (z.B. bei Eiche, Kirsche, Spitzahorn, Linde,…) 

 für Betriebe unter 20 ha: 3,40 € je Stk (bisher 1,70 €) 
 für Betriebe ab 20 ha: 3,00 € je Stk (bisher 1,50 €) 

 
Die meisten Anträge für diesjährige Frühjahrspflanzungen wurden bereits gestellt. Falls 

noch weitere Maßnahmen gefördert werden sollen ist eine schnelle Antragstellung 

erforderlich. Anträge können auch per E-Mail ans Forstamt gesendet werden. 

Anpflanzungen können nur bezuschusst werden, wenn sie vor Beginn der Maßnahme 

freigegeben sind und herkunftsgesicherte Forstpflanzen verwendet werden. 

 

Ausblick 2025 
Neben der Wiederbewaldung wird in 2025 voraussichtlich auch wieder das 

Borkenkäfermonitoring im Privatwald gefördert werden können. 

 

Bei Fragen zur Förderung stehen die Revierleitenden und das Forstamt gerne zur 

Verfügung! 
 

 

 

 

KURZES UPDATE: FÖRDERUNG 

 
 



 

 

 

 

Holzmarkt aktuell 

Momentan läuft es rund – trotz teils undurchsichtiger Exportmärkte, die auch von 

Amerika beeinflusst werden, haben unsere Kunden einen normalen Absatz. Das heißt 

für Sie, dass Frischholz und auch Käferholzreste eingeschlagen werden können. 

Momentan ist besonders Schwachholz bis zur Stärkenklasse 3b (bis zu 39cm 

Mittendurchmesser) gesucht. Auch Starkholz ist gut absetzbar.  

Holzpreise 

Es gibt keine Veränderungen bei den Holzpreisen zum letzten Newsletter. Diese können 

auf der Homepage eingesehen werden. Die nächsten Preisverhandlungen werden erst 

wieder im Sommer/ Juni geführt.  

Anpassung der Holzverkaufsgebühren 

Zum 01.01.2025 wurden die Holzverkaufsgebühren angepasst. Wir haben einige von 

Ihnen bei der letzten Abrechnung bereits postalisch darüber informiert. Eine moderate 

Erhöhung von 1,65€/ Festmeter auf aktuell 1,80€/ Festmeter wurde durch Inflation und 

Kostensteigerungen notwendig. Die letzte Preisänderung wurde im Jahr 2020 

durchgeführt.  

Wir hoffen, dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden sind. Wir sind immer offen 

gegenüber Anregungen. Sprechen Sie hierfür gerne unser Team der Holzverkaufsstelle 

an.  

 

 

 

 

 

 

Hinweis:  
Mit dem am 15. Mai 2019 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossenen Forstreformgesetz, unter Berücksichtigung der BGH-Entscheidung 

vom 12.06.2018, werden seit dem 01.01.2020 forstliche Dienstleistungen durch das Kreisforstamt des Schwarzwald-Baar-Kreises und 

Holzverkaufstätigkeiten durch die Kommunale Holzverkaufsstelle des Schwarzwald-Baar-Kreises getrennt durchgeführt. Zum Zwecke der 

Informationsbündelung wird der regelmäßig erscheinende Newsletter – die Waldinfo – von beiden Institutionen gemeinschaftlich versendet. 

HOLZVERKAUF 
 


